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Große Klausstraße 11 06108 Halle (Saale) 

Initiative „Pro Baum“ und AHA halten Schutz und Erhalt von Halles zentraler 
Saaleaue für dringend geboten! – Gemeinsame Stellungnahme zur geplanten 
Änderung des Baubeschluss VII/2019/00429 GRW-Maßnahme Neubau der 
Salinebrücke (BR 040) in Bezug auf Konstruktion, Querschnittsbreite und 
Kostenrahmen 
 

Bekanntlich bilden Fluss- und Auenlandschaften eine wichtige Einheit. Beide stehen in einer 
engen und sehr vielfältigen Wechselbeziehung zueinander. Die Auenlandschaften dienen 
den Flüssen als Ausbreitungsraum für Hochwasser und versorgen sie somit mit Wasser, 
Sedimenten und z.B. als Schwemmgut herangetragenes neues genetisches Material aus 
Tieren und Pflanzen. Im Umkehrschluss fungieren die Auenlandschaften als 
„Reinigungskraft“ für die Flüsse, indem beispielsweise Auenwälder das abgebremste Wasser 
von Sedimenten „befreien“ sowie Schwemmgut „herauskämmt“.  
Diese langzeitige Wechselbeziehung hat somit eine der arten- und strukturreichsten 
Naturlandschaften der gemäßigten Zonen hervorgebracht, welche zahlreichen Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bietet. Darüber hinaus trägt diese 
intensive Wechselbeziehung zur Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes urbaner 
Gebiete bei und sorgt als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet und –korridor für eine 
nachhaltige Verbesserung des Klimas.  
 

Der heutige, am 23.02.1991 gegründete Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) begrüßt schon seit dem Jahre 1980 wissenschaftlich-fachlich fundierte Schritte, 
welche dem Schutz, der Entwicklung, dem Erhalt und der Betreuung der halleschen 
Auenlandschaft dienen. Bekanntlich prägen die Auenlandschaften von Saale, Weißer 
Elster, Reide, Hechtgraben, Götsche, Saugraben, Roßgraben und ihrer Nebengewässer 
umfassend Natur, Landschaft, Umwelt, Klima, Stadtbild sowie Naherholung und Tourismus 
der Stadt Halle (Saale). Neben der Tatsache, dass diese Fluss- und Auenlandschaften in ein 
sehr großes Netz bundesweit bzw. länderübergreifend derartiger sehr bedeutsamer, arten- 
und strukturreicher Landschaften eingebettet ist und somit Teil einer Gesamtverantwortung 
darstellt, ist eine sehr gut überlegte Herangehensweise dringend geboten. Dazu gehören 
aber solche Erkenntnisse, dass eine enge Korrelation zwischen Fließgewässern und Auen 
bestehen, Auenlandschaften zu den arten- und strukturreichsten Landschaften der 
gemäßigten Zonen gehören, als Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher Tier- und 
Pflanzenarten, natürliche Retentionsflächen der Fließgewässer und Wasserspeicherraum 
dienen sowie daher unbedingt einer naturnaheren, naturnahen bis natürlichen Entwicklung 
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bedürfen.  
 

Die Stadt Halle (Saale) ist entscheidend und vielfältig von der 413,00 km langen Saale mit 
ihrem 24.167,00 km² großem Einzugsgebiet sowie ihrer Auen und Nebengewässer geprägt. 
Als größtes Nebengewässer im Stadtgebiet ist die 257,00 km lange Weiße Elster mit einem 
Einzugsgebiet im Umfang von 5.154,00 km² zu nennen. 
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf 
 

Beide Flussverläufe sind länderübergreifend und bestimmen ganze Landschafts- und 
Naturräume. Sie fungieren als Lebens- und Rückzugsräume für Fauna, Flora und Funga, 
Biotop- und Grünverbundräume, Entstehungsgebiete und Korridore für Kalt- und Frischluft 
dienen als Wasserspeicher und Retentionsräume, der Erholung der Menschen sowie stellen 
einen wichtigen Bestandteil in der menschlichen Entwicklungsgeschichte dar.  
Daher ist eine Betrachtung der gesamten zentralen Saaleaue im Stadtgebiet von Halle 
(Saale) dringend geboten, um das die geplante „ Änderung des Baubeschluss 
VII/2019/00429 GRW-Maßnahme Neubau der Salinebrücke (BR 040) in Bezug auf 
Konstruktion, Querschnittsbreite und Kostenrahmen“ räumlich und fachlich einordnen zu 
können. 
 

Bereits am 11.12.1961 beschloss der Rat des Bezirkes die Schaffung eines 
Landschaftsschutzgebietes „Saale“.  
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-
1961.pdf 
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-
1961-TK.pdf 
 

Nunmehr besteht im Land Sachsen-Anhalt kreisübergreifend ein 34.616,9443 ha großes 
Landschaftsschutzgebiet „Saale“. 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-
landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf 
 

Die Stadt Halle (Saale) hatte am 25.10.2012 für eine Fläche von 2.314,00 ha eine 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle 
(Saale) beschlossen. 
 

https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-
landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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Im § 4 Verbote ist u.a. vermerkt, Zitat: 
„Im Geltungsbereich dieser Verordnung sind alle Handlungen verboten, die zu einer 
Störung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgebietes oder seiner 
Bestandteile führen können oder den Schutzzweck nach § 3 Abs. 3 beeinträchtigen oder 
diesem zuwiderlaufen.“, Zitat Ende 
 

Zudem verläuft laut § 2 Absatz 1 insgesamt 7.319,90 ha große Überschwemmungsgebiet 
gemäß § 2 Absatz 2 Verordnung des Regierungspräsidiums Halle zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes der Saale vom 21.04.1998 ebenfalls durch die Stadt Halle 
(Saale). 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete 
 

https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/ 
 

https://lvwa.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landw
irtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf 
 

 
01-Kartenauszug Überschwemmungsgebiet Saale in Halle (Saale) 
 

Die Schutzwürdigkeit der halleschen Saaleaue drückt sich ferner in der Einbettung in 
mehrere europäische Natura 2000 – Gebiete. Dazu zählen folgende Schutzgebiete: 
 

• FFH-GEBIET “SAALE-, ELSTER-, LUPPE-AUE ZWISCHEN MERSEBURG UND 
HALLE“ (EU-CODE: DE 4537-301, LANDESCODE: FFH0141) – „Das Gebiet besteht 
aus 8 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 1.758 ha und linienhaften Teil mit 
einer Gesamtlänge von ca. 9 km.“ 

• EUROPÄISCHES VOGELSCHUTZGEBIET “SAALE-ELSTER-AUE SÜDLICH 
HALLE“ (EU-CODE: DE 4638-401, LANDESCODE: SPA0021) – „Das Gebiet ist in 2 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete
https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
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Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 4.762 ha.“ 
• FFH-GEBIET “NORDSPITZE DER PEIẞNITZ UND FORSTWERDER IN HALLE“ 

(EU-CODE: DE 4437-307, LANDESCODE: FFH0120) – „Das Gebiet ist in 2 
Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 23 ha.“ 

 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-
zwischen-merseburg-und-halle-.html 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-
halle 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-
und-forstwerder-in-halle-.html 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle 

Darin eingebettet befindet sich die hallesche zentrale Saaleaue, wozu an der Nahtstelle 
zwischen der Altstadt von Halle (Saale) und Halle-Neustadt u.a. die Pulverweiden, der 
Holzplatz, die Salinehalbinsel, das Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, der 
Sandanger und die Peißnitzinsel gehören. 
Eine intakte, arten- und strukturreiche Auenlandschaft hat nicht nur eine sehr bedeutsame 
Funktion für den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, sondern prägt im positiven Sinne 
das Landschafts- und Stadtbild sowie eine Nutzung als Naherholungsraum für die stress 
geplagte Bevölkerung und ihrer Gäste. Dazu ist es aber erforderlich nicht nur jegliche 
Bebauungen in den Auenlandschaften von Saale und Weißer Elster zu unterlassen, sondern 
eher noch umfassende Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um ebengenannte, 
erforderliche Ziele schnell bzw. unverzüglich erreichen zu können. 
 

In dem Zusammenhang weisen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ferner darauf hin, dass das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gibt zur aktuellen 
täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik 
Deutschland folgendes an, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes 
wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durchschnittlich rund 
51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer 
Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei Hektar pro Tag zu. 35 Hektar 
der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und 
Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar auf Sport- Freizeit- und Erholungs- 
sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in 
Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus. 
 

Im August 2025 wurden in der amtliche Flächenstatistik des Bundes die seit 2020 
berechneten Vierjahresmittelwerte einer Revision unterzogen und wie folgt nach unten 
korrigiert: Vierjahreszeitraum 2017-2020 – bisher 54 Hektar, neu 53 Hektar; 
Vierjahreszeitraum 2018-2021 – bisher 55 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2019-
2022 – bisher 52 Hektar, neu 49 Hektar. Dies ist im folgenden Link zur amtlichen 
Flächenstatistik näher erläutert. 
 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche" gleichgesetzt werden, 
da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt. 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle
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Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. Fläche 
ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen Folgen für die 
Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den Verlust von 
Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klimaanpassung, 
insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt den Verlust 
wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource Fläche sparsam 
umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts vielfältiger 
wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu erhalten. 
“, Zitat Ende 
Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat: 
„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, 
den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 51 
Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum 
Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft 
zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen. 
 

Wegen seiner Relevanz für den Klimaschutz (CO2-Senken) bildet das Ziel der 
Flächenkreislaufwirtschaft zudem ein wichtiges Element des Klimaschutzplans 2050 der 
Bundesregierung. 
 

Die Zielerreichung kann gelingen, wenn der Nachnutzung von Grundstücken und dem 
Bauen im Bestand konsequenter Vorrang vor der Neuausweisung von Siedlungsflächen 
gegeben wird. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist so weit wie möglich zu vermeiden. 
Der Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Das Leitbild der dreifachen Innenentwicklung 
nimmt dabei flächensparendes Bauen, ausreichende Grünversorgung und 
Verkehrsvermeidung gleichermaßen in den Blick, um dem Anspruch an eine zukunftsfähige, 
ökologisch intakte und klimaresiliente Stadtentwicklung gerecht zu werden. 
 

Um den zunehmenden Flächennutzungskonkurrenzen gerade in einem dicht besiedelten 
Land wie Deutschland gerecht zu werden, bedarf es einer sorgfältigen planerischen 
Konfliktbewältigung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit dem 
Raumordnungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz ein 
umfassendes rechtliches Instrumentarium zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur 
Verfügung. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen als Träger der Bauleitplanung 
zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und zur Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind 
Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie möglich zu vermeiden. 
 

Seit 2017 sieht das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes einen Grundsatz der 
Raumordnung zu Vorgaben für quantifizierte Flächensparziele vor. Zudem gilt seit September 
2023 der gesetzliche Grundsatz der Raumordnung, dass die Brachflächenentwicklung einer 
neuen Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit vorgezogen werden soll. Diese 
Grundsätze sind auf den nachgelagerten Ebenen gemäß § 4 ROG zu berücksichtigen, wovon 
die Länder Gebrauch machen. Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden 
die Flächensparziele der Bundesregierung in einem breiten Dialog aller Akteure bilanziert und 
fortentwickelt.“, Zitat Ende 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-
nachhaltigkeitsstrategie-

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
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318846#:~:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%
20Gesellschaft%20antworten%20wollen. 
 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1
b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83
e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-
2021.pdf?download=1 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie 
 

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.615,00 ha. Im Vergleich dazu 
hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 181,50 km². 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-
Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html 
 

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellungen.  
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html 
 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-
suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie 
 

Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur und 
Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und 
Flächenentsiegelungsmaßnahmen anzugehen.  
Außerdem sehen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) hier eine dringend notwendige Stärkung und Verbesserung der 
Biotop- und Grünverbundräume zu den Fluss- und Auenlandschaften von Saale, 
Mühlgraben und Kotgraben sowie Holzplatz, Sandanger, Peißnitzinsel, Jungfernwiese, 
Gebiet am Sophienhafen, Würfelwiese und Salinepark.  
Dagegen haben angedachte Neubauprojekte wie Brücken zwischen Franz-Schubert-Straße 
und Salinepark sowie zwischen Sophienhafengebiet und Sandanger zerstörenden Charakter 
im Landschafts- und Naturraum der Saale und ihrer Aue.  
An der Nahtstelle zwischen der Altstadt von Halle (Saale) bilden u.a. die Salinehalbinsel, das 
Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, Sandanger und die Peißnitzinsel einen sehr 
wichtigen Bestandteil in der Saaleaue. Über Jahrhunderte nahm der Mensch zum Teil sehr 
massive Veränderungen am Saaleverlauf in dem Teil der Stadt Halle (Saale) vor. Während 
Eingriffe zu wasserbautechnischen Einrichtungen mutmaßlich bis zum Jahr 1280 
zurückgehen, fanden mit der Verschüttung der Wilden Saale und von Teilen der 
Elisabethsaale am Holzplatz und am Sandanger in den Jahren 1968 bis 1978 sowie des 
letzten Teilstückes im Jahr 1987 die letzten größeren Baumaßnahmen statt. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
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Dies führte unweigerlich zur Verarmung der Natur- und Landschaftsvielfalt sowie reduzierte 
Retentionsfläche. Die nachfolgenden Kartenvergleiche lassen das deutlich erkennen.  

 
01-Stadtpan Halle (Saale), mutmaßlich vom Ende der 40er/Anfang der 50 er Jahre im 20. Jahrhundert 
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02-Google-Earth-Karte Halle (Saale), u.a. Sandanger, Peißnitz, Würfelwiese, Salinehalbinsel aus dem Jahr 2026 
 

 
03-Google-Earth-Karte Halle (Saale), u.a. Sandanger aus dem Jahr 2025 
 

Bereits die bisherige Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu 
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unzulässigen Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saaleaue 
geführt. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) begründete 
damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung einzustellen und zurückzubauen 
sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk kontaminierten Boden fachgerecht 
zu entsorgen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hält es nunmehr für 
dringend geboten, eine wissenschaftliche Schutz- und Entwicklungskonzeption für die 
Salinehalbinsel, dem Sandanger sowie das Gebiet um den Sophienhafen zu erstellen, welche 
den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft, die Tatsache der Lage im und an 
der Saaleaue, die Bedeutung als Biotop- und Grünverbundraum, Retentionsfläche für 
Hochwasser der Saale, zur Entstehung und Weiterleitung von Kalt- und Frischluft, die 
gegenwärtigen und geplanten vielfältigen Nutzungen als Wohn- und Verkehrsstandorte sowie 
für Naherholung und Tourismus im Blick haben muss.  
Dabei gilt es die Einbettung in den Landschafts- und Naturraum des gesamten Saaleraumes, 
wozu angrenzend die Saaleauen von Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Holzplatz, 
Roßgraben, Passendorfer Wiesen und zwischen Wilder Saale und Gimritzer Damm ganz 
besonders dazu gehören.  
 

Die Saale, ihre Nebengewässer und ihre jeweiligen Auen haben über Jahrhunderte massive 
Eingriffe erfahren müssen. Dazu gehören Begradigungen, Rodungen von Auenwäldern, 
Flächenversiegelungen, Bodenaufschüttungen, Einschränkungen von Überflutungsräumen 
sowie Kontaminierungen des Wassers und des Bodens mit Schad- und Giftstoffen aller Art. 
Dies gilt es zu korrigieren und nicht noch durch weitere Verbauungen und damit verbundene 
Verkehrszunahmen zu verschärfen. 
Eine Beräumung von sehr gefährlichen Altlasten im Bereich des Sophienhafen/Hafenstraße 
bedeutet nicht nur eine Verbesserung für Umwelt, Natur und Landschaften und ist ein sehr 
wichtiger Beitrag für die Gesundheit, sondern gibt wieder Retentionsflächen an die Saale 
zurück und ermöglicht sukzessive Entwicklungsräume für Fauna, Flora und Pilzwelt. Eng 
damit verbunden damit sind Verbesserungen des Landschafts- und Stadtbildes sowie des 
Klimas.  
Dazu zählen ebenfalls Maßnahmen wie Rückbau von Bodenversiegelungen zum Beispiel im 
Bereich der Nordostspitze des Sandangers, welcher einen sich entwickelnden 
Hartholzauenwald von Elisabethsaale und Wilder Saale trennt. Dieser brüchige Asphaltweg 
stellt zudem eine umfassende Unfallgefahr dar.  
Darüber hinaus hält es der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
für dringend geboten auch in den Bereichen von Sandanger, Peißnitzinsel, Ziegelwiese, 
Würfelwiese, Sophienhafen und Salinehalbinsel die Umwandlung der intensiv gemähten, 
arten- und strukturarmen Rasenflächen in unregelmäßig, partiell gemähte arten- und 
strukturreiche Wiesen umzuwandeln. So entstehen Blühwiesen, welche zahlreichen Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bieten. Zudem verbessern Blühwiesen 
optisch das Landschafts- und Stadtbild und das Erlebnis als Erholungsraum.  
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem wichtig 
den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des Kotgrabens im Blick zu haben, welcher im 
unverbauten Bereich naturnahere, sehr schützenswerte Strukturen aufweist. Daher hält es 
der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sehr bedeutsam, 
mindestens die ca. 1,68 ha großen Fläche südlich des Sophienhafens, welche zur 
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Wohnbebauung vorgesehen ist, nach vollständiger Sanierung im unmittelbaren Anschluss an 
den Kotgraben, als sukzessiven Teil der Saaleaue entwickeln zu lassen. Eine ökologische, 
hydrologische und optische Aufwertung dieses Teils der halleschen Saaleaue ist zu erwarten. 
Außerdem bietet sich die Prüfung der Wiederöffnung des Kotgrabens im Bereich der 
Mansfelder Straße an.  
 

Daher betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) mit 
großer Sorge die bereits erfolgten Neubauten im Bereich des Sophienhafens, den erfolgten 
Neubau der Brücke zwischen Salinehabinsel und der riesigen Anlegestelle an der Nahtstelle 
zwischen Hafenstraße und Hafenbahntrasse, der angedachten Umsetzungen der vom 
halleschen Stadtrat im Rahmen seiner Sitzung am 18.12.2019 gefassten Baubeschlüsse 
„Baubeschluss GRW-Maßnahme Salinebrücke“ und „Baubeschluss GRW-Maßnahme 
Neubau Sandangerbrücke“, der geplante Brückenneubau zwischen Franz-Schubert-Straße 
und Salinehalbinsel sowie eine ca. 1,68 ha große Fläche südlich des Sophienhafens zur 
Bebauung mit „neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 135 Wohneinheiten und ca. 
11.575 m² Wohnfläche“ freizugeben. 
Hinzu kommt, dass die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) deutlich beabsichtigt das 
Vorhaben der „Baubeschluss GRW-Maßnahme Neubau Sandangerbrücke“ mit dem 
flächendeckenden Neubau einer Slipanlage und einer dazugehörigen Zufahrt ausweiten zu 
verknüpfen. 
Dabei beträgt der Abstand zwischen dem angedachten Brückenstandort in der Franz-
Schubert-Straße und der Brücke in der Mansfelder Straße gerade einmal ca. 284,48 m. Der 
Abstand zwischen der Brücke Mansfelder Straße über die Elisabeth-Saale und dem Ablauf 
der Wilden Saale umfasst ca. 381,82 m. 
 

 
04-Google-Earth-Karte Halle (Saale), u.a. Sandanger, Peißnitz, Salinehalbinsel aus dem Jahr 2026 
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05-Google-Earth-Karte Halle (Saale), u.a. Sandanger, Peißnitz, Salinehalbinsel aus dem Jahr 2026 
 

Alles Abstände, welche eine Nutzung der bisherigen und nun umfassend sanierten bzw. 
neugebauten Saalebrücken vom Abstand her erträglich gestaltet.  
Diese beiden Brückenbauvorhaben beschädigen nicht nur die Vegetation und weitgehend 
unverbaute Teile der Saaleaue in der Stadt Halle (Saale), sondern schränken weiter 
Retentionsräume ein und beeinträchtigen das Landschafts- und Stadtbild im Einzugsbereich 
der Saale.  
 

Bei allen geplanten Baumaßnahmen nimmt man wissentlich eine weitere Zerstörung des 
Saaleufers und bauliche Eingriffe in die Saaleaue in Kauf. Eng damit verbunden sind 
flächendeckende Zerstörungen der Gehölz-, Wiesen- und Staudenbestände im Bereich des 
Sandangers und entlang der Elisabethsaale sowie flächendeckende Versiegelungen in der 
von Hochwasser geprägten Saaleaue. Dabei lässt man deutlich erkennen, dass man noch 
immer nicht zu einem wissenschaftlich-fachlichen Umgang mit Umwelt, Natur, Landschaft 
und Hochwasser gefunden hat. Ebenso verstärken solche Planungen die Unaufrichtigkeit und 
Sinnlosigkeit von Deichbaumaßnahmen am Gimritzer Damm, wenn man selbst in dessen 
näherer Umgebung nicht vor weiteren Flächeninanspruchnahmen und -versiegelungen in 
Halles Saaleaue zurückschreckt. 
Aus Sicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) besteht 
überhaupt keine Notwendigkeit derartige landschafts- und naturzerstörenden 
Baumaßnahmen vorzunehmen und dazu auch noch öffentliche Mittel zu verwenden. Der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht hier die Gefahr weiterer 
Eingriffe in Hochwasser-, Natur- und Landschaftsräumen entlang der Saale, welche mit den 
Asphaltierungen und Abholzungen in der Saaleaue zwischen Holzplatz und Sophienhafen, 
auf der Würfel-wiese sowie in den Bereichen Ziegelwiese und Peißnitz, mit der zusätzlichen 
Verbauungen im Bereich Hafenstraße/Sophienhafen sowie den durchgeführten 
Wegebaumaßnahmen in den Naturschutzgebieten Rabeninsel und Peißnitznordspitze, der 
Öffnung der Wilden Saale sowie des angedachten Ausbaus des Mühlgrabens zusammen 
massive Schädigungen für Umwelt, Natur und Landschaft darstellen. So fordert der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) derartige Aktivitäten in und 
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an der Saaleaue zu stoppen, wozu auch bauliche Aktivitäten am Pfälzer Ufer, an bzw. in den 
Naturschutzgebieten „Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg“ und „Nordspitze Peißnitz“, für 
Brücken zwischen Franz-Schubert-Straße und Salinehalbinsel bzw. zwischen 
Hafenstraße/Hafenbahntrasse und Sandanger sowie Bootsanlegern gehören sowie 
bestehende Asphaltwege in der Saaleaue sofort zurückzubauen. 
Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. hat jedenfalls die beiden Brückenbauvorhaben 
im Rahmen seines Schwarzbuches 2024/25 unter der Doppelüberschrift „Umstrittene 
Planung: Neue Brücken kosten fast acht Mio. Euro - Fast acht Mio. Euro für zwei neue 
zweifelhafte Brücken“ aufgegriffen und heftig kritisiert.  
 

https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-
faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro 
 

Die nunmehr angedachten Kosten für das Vorhaben „GRW-Maßnahme Neubau der 
Salinebrücke (BR 040)“ soll einen Betrag von 3.970.800,00 Euro umfassen und 
offensichtlich aus Steuermitteln stammen. Angesichts vielfältig dargestellter Finanzknappheit 
öffentlicher Körperschaften ist das somit ein skandalöser Plan.  
 

Bereits die bisherige Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu 
unzulässigen Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saaleaue 
geführt. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) begründete 
damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung einzustellen und zurückzubauen 
sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk kontaminierten Boden fachgerecht 
zu entsorgen. 
 

Die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) verfolgt ebenso mit sehr großer Sorge Pläne des Büros des Oberbürgermeisters der 
Stadt Halle (Saale) zum Abschluss einer „Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und 
der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH (EVG) für das 
kommunale Projekt „Entwicklung eines Caravan-Stellplatzes Sandanger„. Mit diesem Plan 
befasste sich letztendlich der hallesche Stadtrat am 30.04.2025, welcher skandalöser Weise 
der Vorlage mit 50-Ja-Stimmen, 0-Neinstimmen und bei zwei Enthaltungen zustimmte.  
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0051.asp?__kvonr=30542 
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30542 
 

Dazu beabsichtigt die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) momentan im Jahr 2025 62.500,00 
Euro und im Jahr 2026 50.000,00 Euro, also insgesamt 112.500,00 Euro Steuermittel in die 
Hand zu nehmen.  
 

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sind derartige 
Vorhaben mitten in einem sehr wichtigen Teil der halleschen Saaleaue, welche zu den 
bedeutsamsten Überflutungsraum der Saale an der Nahtstelle zwischen der halleschen 
Altstadt im Osten und Halle-Neustadt im Westen sowie der Peißnitzinsel im Norden und der 
Saaleaue in Halles Süden gehört, vollkommen unverantwortlich und inakzeptabel. 
Insbesondere die Hochwasser in den Jahren 1994, 2011 und 2013 sowie ansatzweise die 
Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 haben das mehr als deutlich aufgezeigt.  

https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
https://buergerinfo.halle.de/vo0051.asp?__kvonr=30542
https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30542


Seite 13 von 20  

C:\AHA\Stellungnahmen\Stellungnahme_GRW-Maßnahme Neubau der Salinebrücke (BR 040)_08.07.2026.docx 

Zudem stellt das Gebiet des Sandangers für den ebengenannten Raum einen sehr wichtigen 
Biotop- und Grünverbundraum sowie ebenso bedeutsames Entstehungs- und 
Verteilungsgebiet von Kalt- und Frischluft dar. 
Das sind entscheidende Gründe, warum auch der Sandanger zum 39.012,50 ha großen 
Landschaftsschutzgebiet „Saale“ bzw. zum 2.314,00 ha großen Landschaftsschutzgebiet 
„Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) gehört. 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-
landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

Mit der schrittweisen Aufgabe der HFC-Sportanlage am Sandanger ab Mai 2023 eröffneten 
sich neue, dringend notwendige Entwicklungsmöglichkeiten, um die Ansprüche eines 
regional übergreifenden und ortsnahen Schutz und Erhalt sowie einer entsprechenden 
naturnahen Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaften umsetzen zu können.  
Dazu zählt als erster Schritt eine vollständige Beseitigung der nunmehr ungenutzten baulichen 
Anlagen, wozu zum Beispiel Gebäude und versiegelte Flächen gehören. Ebenso wichtig ist 
nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die 
Erstellung einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption für das 
Gesamtgebiet. 
Bereits jetzt zeigen sich mit der Entstehung von Gehölzsukzessionsflächen, welche sich 
bestens in den Bestand von Stieleichen, Pyramidenpappel, Gemeiner Esche, Feldahorn, 
Weißdorn, Hundsrose etc. einbetten, dass die Natur die Wiederentstehung einer arten- und 
strukturreichen Auenlandschaft anstrebt. Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Entstehung 
von nitrophiler Hochstaudenflächen zu sehen.  
Bereits im Jahr 1987 schlug der damalige Arbeitskreis Umweltschutz Halle (AKUS) in der 
Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU) im Kulturbund der DDR (KB) die 
Wiederherstellung und -eröffnung der in den Jahren 1968 bis 1978 sowie im Jahr 1987 
verschütteten Wilden Saale, welche einst vollständig den westlichen Teil des Sandangers 
durchquerte.  
Seine Nachfolgevereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
griff das Thema bereits seit seiner Gründung am 23.02.1991 mit unterschiedlicher Intensität 
auf.  
Angesichts der katastrophalen, in der Beschlussvorlage des Büros des halleschen 
Oberbürgermeisters vom 26.03.2025 vorgelegten „Vereinbarung zwischen der Stadt Halle 
(Saale) und der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH (EVG) für 
das kommunale Projekt „Entwicklung eines Caravan-Stellplatzes Sandanger„, sieht der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die dringende Notwendigkeit, 
sich verstärkt für eine naturnahe Entwicklung der Saaleaue Sandanger einzusetzen.  
 

Auf Grund der ökologischen Bedeutung dieser Teile der halleschen Saaleaue sowie der 
zahlreichen akuten, umfassenden strukturellen und planerischen Bedrohungen dieses sehr 
bedeutsamen Natur- und Landschaftsraumes, hält es der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder 
zu Halle (Saale) e.V. (AHA) für dringend geboten, eine wissenschaftliche Schutz- und 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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Entwicklungskonzeption für die Salinehalbinsel, dem Sandanger sowie das Gebiet um den 
Sophienhafen zu erstellen, welche den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft, 
die Tatsache der Lage im und an der Saaleaue, die Bedeutung als Biotop- und 
Grünverbundraum, Retentionsfläche für Hochwasser der Saale, zur Entstehung und 
Weiterleitung von Kalt- und Frischluft, die gegenwärtigen und geplanten vielfältigen 
Nutzungen als Wohn- und Verkehrsstandorte sowie für Naherholung und Tourismus im Blick 
haben muss.  
Dabei gilt es die Einbettung in den Landschafts- und Naturraum des gesamten Saaleraumes, 
wozu angrenzend die Saaleauen von Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Holzplatz, 
Roßgraben, Passendorfer Wiesen und zwischen Wilder Saale und Gimritzer Damm ganz 
besonders dazu gehören.  
Darüber hinaus halten es Initiative „Pro Baum“ und Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) für dringend geboten auch in den Bereichen von Sandanger, 
Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Sophienhafen und Salinehalbinsel die Umwandlung 
der intensiv gemähten, arten- und strukturarmen Rasenflächen in unregelmäßig, partiell 
gemähte arten- und strukturreiche Wiesen umzuwandeln. So entstehen Blühwiesen, welche 
zahlreichen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bieten. Zudem 
verbessern Blühwiesen optisch das Landschafts- und Stadtbild und das Erlebnis als 
Erholungsraum.  
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem wichtig 
den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des Kotgrabens im Blick zu haben, welcher im 
unverbauten Bereich naturnahere, sehr schützenswerte Strukturen aufweist. Daher hält es 
der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sehr bedeutsam, 
mindestens die ca. 1,68 ha großen Fläche südlich des Sophienhafens, welche zur 
Wohnbebauung vorgesehen ist, nach vollständiger Sanierung im unmittelbaren Anschluss an 
den Kotgraben, als sukzessiven Teil der Saaleaue entwickeln zu lassen. Eine ökologische, 
hydrologische und optische Aufwertung dieses Teils der halleschen Saaleaue ist zu erwarten. 
Außerdem bietet sich die Prüfung der Wiederöffnung des Kotgrabens im Bereich der 
Mansfelder Straße an.  
Ferner regt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Um-
setzung seines Rahmenplans für eine Schulprojektarbeit zum Thema: „Die Salinehalb-insel 
in Halle (Saale) im Blickfeld von Ökologie, Saline als Teil der Stadtgeschichte und 
Tourismus“ vom 05.01.2004 an, welcher sich auf die ca. 40.000 m² = 4 ha große Sa-
linehalbinsel bezieht. 
 

RahmenplanProjekt
arbeitSalinehalbinse 
 

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es dringend 
geboten alles zu tun die bestehende Natur und Umwelt sowie die Landschaften in und an 
der Saaleaue zum Beispiel im Bereich Salinehalbinsel, Gebiet Sophienhafen/Jungfernwiese, 
Sandanger und Peißnitzinsel nicht nur zu schützen und zu erhalten, sondern weiter 
ökologisch aufzuwerten. Dazu zählt unweigerlich die Wiederherstellung des Saalebogens/der 
Wilden Saale am Holzplatz und am Sandanger.  
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption gilt es einen 
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Umgang mit dem neu entstandenen Bauten zu erarbeiten. Auf keinen Fall dürfen weiteren 
Baumaßnahmen stattfinden. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um neue Brücken bzw. neue 
Wohngebiete etc. handelt. 
 

Im Falle einer Umsetzung des Vorhabens „GRW-Maßnahme Neubau der Salinebrücke (BR 
040)“ droht die massive Zerstörung von Gehölz-, Wiesen- und Staudenflächen im Bereich 
der Fanz-Schubert-Straße und der Salinehalbinsel.  
 

 
Foto 01-Halle-Ecke Pfälzer Ufer & Franz-Schubert-Straße  - Blick nach Südwesten auf Saaleufer in Richtung Saale & 
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Salinehalbinsel 
 

 
Foto 02 - Halle- Salinehalbinsel-Südostteil - Blick nach Norden 
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Foto 03-Halle- Salinehalbinsel-Ostteil - Blick nach Osten über Saale auf Franz-Schubert-Straße 
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Foto 04-Halle- Salinehalbinsel-Ostteil - Blick nach Südwesten 
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Foto 05-Halle- Salinehalbinsel-Ostteil - Blick nach Nordwesten 
 

Mit sogenannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen lassen sich die weitgehend sukzessiv 
und naturnaher entstandenen Gehölz-, Stauden- und Wiesenbestände weder ausgleichen, 
noch ersetzen. Zudem hat der Umgang mit dem „Trothaer Wäldchen“ deutlich aufgezeigt 
wie verheerend das aussehen kann. Zudem offensichtlich keine belastbaren Erfassungen von 
Fauna, Flora und Funga erfolgten bzw. vorliegen.  
Die insbesondere unter den Punkten 1 und 2 der „Begründung der Baumaßnahme“ 
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dargelegten Darstellungen zum Fahrradverkehr und -wegen sind vollkommen konstruiert und 
rechtfertigen keinesfalls derartige Zerstörungen an Umwelt. Natur- und Landschaften sowie 
Verschwendung von Steuergeldern. Die Mansfelder Straße besitzt ein umfassendes 
Fahrradwegenetz, welches derartige Ergänzungen und Eingriffe in Umwelt, Natur und 
Landschaften bedarf. Zudem büßt ein Fahrradverkehr auf der Basis derartig zerstörerischer 
Baumaßnahmen an Nachhaltigkeit ein.  
 

Bekanntlich besteht eher die dringende Notwendigkeit Natur und innerstädtisches Grün so 
unberührt wie möglich entwickeln zu lassen. Dazu zählt nach Ansicht der Initiative „Pro 
Baum“ und des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
insbesondere auch die Fluss- und Auenlandschaft der Saale im zentralen Stadtgebiet von 
Halle (Saale). Diese Natur- und Landschaftsbestandteile fungieren als Rückzugs- und 
Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, Biotop- und Grünverbund, als Kalt- und 
Frischluftkorridore sowie nicht zuletzt als Retentionsfläche des Flusses.  Moderne und 
nachhaltige Stadtplanung berücksichtigt genau diese Herangehensweise und beinhaltet 
richtigerweise eher die Erweiterung und Vernetzung von verschiedenen und gleichartigen 
Natur- und Grünräumen. 
 
 

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – (AHA) 
Große Klausstraße 11 
06108 Halle (Saale) 
Tel.: 0345 – 2002746 
E-Mail AHA:  aha_halle@yahoo.de  
Internet: https://www.web-conzept-mn.de/ 
 
 

 

Halle (Saale), den 08.07.2026 Andreas Liste 
Vorsitzender 
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